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   Zunge    

 

Gradation 

GNr: I II III  V VI 

35  Funktionell nicht behindernde Ver-

änderungen der Zunge. 

Veränderungen der Zunge (z. B. 

Vergrößerung, Narben, sonstiger 

Gewebsverlust) ohne wesentliche 

Behinderung der Nahrungsaufnah-

me. 

 

 Akute Erkrankungen der Zunge. 

 

 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 

nach 6 Monaten. 
 

Veränderungen der Zunge (z. B. 

Vergrößerung, Narben, sonstiger 

Gewebsverlust) mit wesentlicher 

Behinderung der Nahrungsaufnah-

me. 

 

Maligne Neoplasien. 

 

Anmerkung:

– Eine Beeinträchtigung der Sprache ist zusätzlich nach GNr 36 zu beurteilen. 

 

 


